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(zu § 19 Abs.4 EigBG LSA)

Angaben in den Beschlüssen über

1. die Feststellung des Jahresabschlusses

2. die Verwendung des Jahresgewinns/die Behandlung des Jahresverlustes

 - in € -

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme 693.541,50

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

 - das Anlagevermögen 1) 95.865,40

 - das Umlaufvermögen 2) 597.676,10

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf

 - das Eigenkapital 3) 356.142,32

 - die empfangenen Ertragszuschüsse 4) 0,00

 - die Rückstellungen 5) 240.000,00

 - die Verbindlichkeiten 6) 97.399,18

1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust 7) -10.513,76

1.2.1 Summe der Erträge 8) 4.299.431,71

1.2.2 Summe der Aufwendungen 9) 4.309.945,47

2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des

Jahresverlustes

2.1 bei einem Jahresgewinn:

a)  zur Tilgung des Verlustvortrags

b)  zur Einstellung in Rücklagen

c)  zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers

d)  auf neue Rechnung vorzutragen

2.2 bei einem Jahresverlust:

a)  zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 10.513,76

b)  aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen

c)  auf neue Rechnung vorzutragen

1) Posten A der Aktivseite der Bilanz
2) Posten B der Aktivseite der Bilanz
3) Posten A der Passivseite der Bilanz
4) Posten C der Passivseite der Bilanz
5) Posten D der Passivseite der Bilanz
6) Posten E der Passivseite der Bilanz
7) Nichtzutreffendes streichen
8) Posten 1 bis 4, 9 bis 11, 15 und 17 der GuV-Rechnung
9) Posten 5 bis 8, 12, 13, 16, 18, 20 und 21 der GuV-Rechnung


